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2009 in Stockholm abgehaltenen neunten Weltkonferenz des
Internationalen Instituts für Ombudspersonen teilgenommen
hat, und begrüßt die aktive Teilnahme des Amtes an allen in-
ternationalen und regionalen Tagungen von Ombudsperso-
nen, Mediatoren und anderen nationalen Menschenrechtsin-
stitutionen;

5. ermutigt das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte, mittels seiner Beraten-
den Dienste Aktivitäten speziell für die vorhandenen Om-
budspersonen, Mediatoren und anderen nationalen Men-
schenrechtsinstitutionen zu konzipieren und zu unterstützen
und ihre Rolle innerhalb der nationalen Systeme zum Schutz
der Menschenrechte zu stärken;

6. ermutigt die Ombudspersonen, Mediatoren und
anderen nationalen Menschenrechtsinstitutionen, wo es sie
gibt,

a) nach Bedarf im Einklang mit den Grundsätzen be-
treffend die Stellung nationaler Institutionen zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte („Pariser Grundsät-
ze“)285 und anderen einschlägigen internationalen Überein-
künften zu arbeiten, um ihre Unabhängigkeit und Autonomie
zu stärken und ihre Fähigkeit zu steigern, den Mitgliedstaaten
bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte be-
hilflich zu sein;

b) in Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte ihre Ak-
kreditierung durch den Internationalen Koordinierungsaus-
schuss der nationalen Institutionen zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte zu beantragen, damit sie mit den
zuständigen Menschenrechtsorganen des Systems der Ver-
einten Nationen wirksam interagieren können;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 65/208

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 122 Stimmen bei
1 Gegenstimme und 62 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135)286:

Dafür: Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahamas,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien (Plurinatio-
naler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chi-
le, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Laos,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Kroatien, Kuba, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
lawi, Malediven, Malta, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderier-
te Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, My-
anmar, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nor-
wegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, São Tomé
und Príncipe, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Turk-
menistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Saudi-Arabien.
Enthaltungen: Afghanistan, Ägypten, Angola, Arabische Re-

publik Syrien, Bahrain, Bangladesch, Benin, Botsuana, Brunei
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Demokratische Re-
publik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren,
Kongo, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mali, Marokko, Marshall-
inseln, Mauretanien, Namibia, Nauru, Nigeria, Oman, Pakistan,
Palau, Russische Föderation, Sambia, Senegal, Sierra Leone,
Simbabwe, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Swasiland, Tadschiki-
stan, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte Staaten von
Amerika.

65/208. Außergerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte287, die das Recht auf Leben, Freiheit und Sicher-
heit der Person verbürgt, die einschlägigen Bestimmungen
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte288 und andere einschlägige Menschenrechtsüberein-
künfte,

in Bekräftigung des in Resolution 8/3 des Menschen-
rechtsrats vom 18. Juni 2008289 festgelegten Mandats des Son-

285 Resolution 48/134, Anlage.
286 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien,
Chile, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras,
Indien, Irland, Island, Italien, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Montene-
gro, Namibia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Timor-Leste, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland und Zypern.

287 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
288 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
289 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. III, Abschn. A.
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derberichterstatters des Rates über außergerichtliche, summa-
rische oder willkürliche Hinrichtungen,

unter Begrüßung der universellen Ratifikation der Gen-
fer Abkommen vom 12. August 1949290, die zusammen mit
dem Recht der Menschenrechte einen wichtigen Rahmen für
die Rechenschaftspflicht in Bezug auf außergerichtliche,
summarische oder willkürliche Hinrichtungen während eines
bewaffneten Konflikts bilden,

eingedenk aller ihrer Resolutionen zum Thema der au-
ßergerichtlichen, summarischen oder willkürlichen Hinrich-
tungen sowie der Resolutionen der Menschenrechtskommis-
sion und des Menschenrechtsrats zu diesem Thema,

mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Straflosigkeit
nach wie vor eine Hauptursache für die Perpetuierung von
Verletzungen der Menschenrechte, namentlich von außerge-
richtlichen, summarischen oder willkürlichen Hinrichtungen,
ist,

in der Erkenntnis, dass die internationalen Menschen-
rechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht einander er-
gänzen und sich gegenseitig verstärken,

mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von der wach-
senden Zahl der in Situationen bewaffneten Konflikts und in-
terner Auseinandersetzungen getöteten Zivilpersonen und au-
ßer Gefecht befindlichen Personen,

anerkennend, dass außergerichtliche, summarische oder
willkürliche Hinrichtungen unter bestimmten Umständen
Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder
Kriegsverbrechen entsprechend der völkerrechtlichen Defini-
tion, namentlich im Römischen Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs291, darstellen können, und in dieser Hinsicht
daran erinnernd, dass gemäß den Resolutionen der General-
versammlung 60/1 vom 16. September 2005 und 63/308 vom
14. September 2009 jeder einzelne Staat die Verantwortung
für den Schutz seiner Bevölkerung vor solchen Verbrechen
hat,

überzeugt von der Notwendigkeit wirksamer Maßnah-
men zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung der ab-
scheulichen Praxis außergerichtlicher, summarischer oder
willkürlicher Hinrichtungen, die flagrante Verletzungen der
Menschenrechte darstellen oder negative Auswirkungen auf
den Genuss der Menschenrechte, insbesondere des Rechts auf
Leben, haben,

1. verurteilt erneut entschieden alle außergerichtli-
chen, summarischen oder willkürlichen Hinrichtungen, die
nach wie vor in der ganzen Welt vorkommen;

2. verlangt, dass alle Staaten dafür Sorge tragen, dass
der Praxis außergerichtlicher, summarischer oder willkürli-
cher Hinrichtungen ein Ende gesetzt wird, und dass sie wirk-
same Maßnahmen zur Verhütung, Bekämpfung und Beseiti-
gung aller Formen und Ausprägungen dieses Phänomens er-
greifen;

3. erklärt erneut, dass alle Staaten gehalten sind, alle
Fälle, in denen der Verdacht besteht, dass außergerichtliche,
summarische oder willkürliche Hinrichtungen stattgefunden
haben, umfassend und unparteiisch zu untersuchen, die Ver-
antwortlichen ausfindig zu machen und vor Gericht zu stel-
len, wobei das Recht einer jeden Person auf ein faires und öf-
fentliches Verfahren vor einem zuständigen, unabhängigen,
unparteiischen und auf dem Gesetz beruhenden Gericht zu
gewährleisten ist, den Opfern oder ihren Familien in einem
vertretbaren Zeitraum angemessene Entschädigung zukom-
men zu lassen und alle erforderlichen Maßnahmen, nament-
lich rechtliche und gerichtliche Maßnahmen, zu ergreifen, um
der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und das neuerliche Vor-
kommen solcher Hinrichtungen zu verhindern, wie in den
Grundsätzen für die wirksame Verhütung und Untersuchung
von außergesetzlichen, willkürlichen und summarischen Hin-
richtungen292 empfohlen;

4. fordert die Regierungen auf und bittet die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, ihre
Aufmerksamkeit verstärkt auf die Arbeit der auf nationaler
Ebene tätigen Kommissionen zur Untersuchung außerge-
richtlicher, summarischer oder willkürlicher Hinrichtungen
zu richten, um sicherzustellen, dass diese Kommissionen
wirksam zur Rechenschaftspflicht und zur Bekämpfung der
Straflosigkeit beitragen;

5. fordert alle Staaten auf, zur Verhütung außerge-
richtlicher, summarischer oder willkürlicher Hinrichtungen
ihren Verpflichtungen nach den einschlägigen Bestimmun-
gen der internationalen Menschenrechtsübereinkünfte nach-
zukommen, und fordert ferner die Staaten, die die Todesstrafe
beibehalten, auf, insbesondere die Bestimmungen in den Ar-
tikeln 6, 14 und 15 des Internationalen Paktes über bürgerli-
che und politische Rechte288 und den Artikeln 37 und 40 des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes293 zu beachten,
eingedenk der in den Resolutionen des Wirtschafts- und Sozi-
alrats 1984/50 vom 25. Mai 1984 und 1989/64 vom 24. Mai
1989 genannten Schutzbestimmungen und Garantien und un-
ter Berücksichtigung der Empfehlungen des Sonderberichter-
statters des Menschenrechtsrats über außergerichtliche, sum-
marische oder willkürliche Hinrichtungen betreffend die Not-
wendigkeit, grundlegende Verfahrensgarantien zu achten,
einschließlich des Rechts, um Begnadigung oder Umwand-
lung der Strafe zu bitten;

6. fordert alle Staaten nachdrücklich auf,

290 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989
Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300.
291 Ebd., Vol. 2187, Nr. 38544. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002 Nr. 90; öBGBl. III Nr. 180/2002;
AS 2002 3743.

292 Resolution 1989/65 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
293 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
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a) bei öffentlichen Demonstrationen, Gewalt im In-
neren oder zwischen Bevölkerungsgruppen, Unruhen, öffent-
lichem Notstand oder bewaffneten Konflikten alle nach den
internationalen Menschenrechtsnormen und dem humanitä-
ren Völkerrecht erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
Verluste von Menschenleben zu vermeiden, insbesondere
von Kindern, sowie sicherzustellen, dass Polizisten, Beamte
der Strafverfolgungsbehörden, Angehörige der Streitkräfte
und andere im Namen oder mit ausdrücklichem oder still-
schweigendem Einverständnis des Staates handelnde Kräfte
Zurückhaltung üben und in Übereinstimmung mit den inter-
nationalen Menschenrechtsnormen und dem humanitären
Völkerrecht, einschließlich der Grundsätze der Verhältnismä-
ßigkeit und der Notwendigkeit, handeln, und in dieser Hin-
sicht sicherzustellen, dass sich Polizisten und Beamte mit Po-
lizeibefugnissen von dem Verhaltenskodex für Beamte mit
Polizeibefugnissen294 und den Grundprinzipien für die An-
wendung von Gewalt und den Gebrauch von Schusswaffen
durch Beamte mit Polizeibefugnissen295 leiten lassen;

b) allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen
den wirksamen Schutz des Rechts auf Leben zu gewährleis-
ten, alle Tötungen, namentlich solche, die gezielt an bestimm-
ten Personengruppen verübt werden, wie etwa rassistisch mo-
tivierte Gewalthandlungen, die zum Tod des Opfers führen,
Tötungen von Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu na-
tionalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Min-
derheiten oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, Tötun-
gen von Personen, die von Terrorismus, Geiselnahme oder
fremder Besetzung betroffen sind, Tötungen von Flüchtlin-
gen, Binnenvertriebenen, Migranten, Straßenkindern oder
Mitgliedern indigener Gemeinschaften, Tötungen von Perso-
nen aus Gründen, die mit ihren Aktivitäten als Menschen-
rechtsverteidiger, Anwälte, Journalisten oder Demonstranten
zusammenhängen, Tötungen aus Leidenschaft oder im Na-
men der Ehre, alle Tötungen von Personen aus Diskriminie-
rungsgründen, gleichviel auf welcher Basis, sowie alle ande-
ren Fälle, in denen das Recht einer Person auf Leben verletzt
wurde, umgehend und gründlich zu untersuchen, die Verant-
wortlichen auf nationaler oder gegebenenfalls auf internatio-
naler Ebene vor ein zuständiges, unabhängiges und unpartei-
isches Gericht zu bringen und sicherzustellen, dass derartige
Tötungen, auch soweit sie von Sicherheitskräften, Polizisten
oder Beamten der Strafverfolgungsbehörden, paramilitäri-
schen Gruppen oder privaten Kräften begangen wurden, von
staatlichen Amtsträgern oder Bediensteten weder geduldet
noch gebilligt werden;

7. bekräftigt, dass die Staaten, um außergerichtliche,
summarische oder willkürliche Hinrichtungen zu verhindern,

verpflichtet sind, das Leben aller Personen, denen die Freiheit
entzogen wurde, unter allen Umständen zu schützen und den
Tod in Gewahrsam befindlicher Personen zu untersuchen und
darauf zu reagieren;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, dafür Sorge
zu tragen, dass Personen, denen die Freiheit entzogen wurde,
human und unter voller Achtung ihrer Menschenrechte be-
handelt werden und dass ihre Behandlung, einschließlich
Rechtsgarantien, und ihre Haftbedingungen mit den Mindest-
grundsätzen für die Behandlung von Gefangenen296 und, so-
fern anwendbar, mit den Genfer Abkommen vom 12. August
1949290 und den dazugehörigen Zusatzprotokollen vom 8. Ju-
ni 1977297 hinsichtlich aller in bewaffneten Konflikten inhaf-
tierten Personen sowie mit sonstigen einschlägigen interna-
tionalen Übereinkünften vereinbar sind;

9. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Über-
nahme der Kontrolle von Gefängnissen durch Inhaftierte zu
verhindern und eine solche Situation, falls sie eintritt, zu be-
enden, eingedenk der Verpflichtung der Staaten zum Schutz
der Menschenrechte, wozu auch der Schutz vor außergericht-
lichen, summarischen oder willkürlichen Hinrichtungen ge-
hört;

10. begrüßt den Internationalen Strafgerichtshof als
wichtigen Beitrag zur Beendigung der Straflosigkeit in Bezug
auf außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hin-
richtungen und fordert in Anbetracht der wachsenden Be-
kanntheit des Gerichtshofs weltweit die zur Zusammenarbeit
mit dem Gerichtshof verpflichteten Staaten auf, diese Zusam-
menarbeit und Hilfe künftig zu gewähren, insbesondere in
Bezug auf die Festnahme und Überstellung, die Vorlage von
Beweisen, den Schutz und die Umsiedlung von Opfern und
Zeugen und die Vollstreckung von Strafen, begrüßt ferner die
Tatsache, dass einhundertvierzehn Staaten das Römische Sta-
tut des Gerichtshofs291 bereits ratifiziert haben beziehungs-
weise ihm beigetreten sind und dass einhundertneununddrei-
ßig Staaten das Statut unterzeichnet haben, und fordert alle
Staaten, die das Statut noch nicht ratifiziert haben bezie-
hungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, auf, dies ernst-
haft zu erwägen;

11. erkennt an, wie wichtig es ist, den Schutz der Zeu-
gen zu gewährleisten, um die Strafverfolgung derjenigen, die
außergerichtlicher, summarischer oder willkürlicher Hinrich-
tungen verdächtig sind, zu ermöglichen, fordert die Staaten
nachdrücklich auf, sich verstärkt darum zu bemühen, wirksa-

294 Resolution 34/169, Anlage.
295 Siehe Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990:
report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales
No. E.91.IV.2), Kap. I, Abschn. B. Deutschsprachige Fassung: Men-
schenrechte: Eine Sammlung internationaler Dokumente zum Men-
schenrechtsschutz, herausgegeben von Christian Tomuschat. – 2., erwei-
terte Auflage, Bonn 2002, S. 347ff.

296 Human Rights: A Compilation of International Instruments,
Volume I (First Part): Universal Instruments (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)), Abschn. J, Nr. 34.
Deutschsprachige Fassung: Menschenrechte: Eine Sammlung interna-
tionaler Dokumente zum Menschenrechtsschutz, herausgegeben von
Christian Tomuschat. – 2., erweiterte Auflage, Bonn 2002, S. 305ff.
297 United Nations, Treaty Series, Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. Amt-
liche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989
Nr. 62; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982 1362 (Protokoll I); dBGBl.
1990 II S. 1637; LGBl. 1989 Nr. 63; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982
1432 (Protokoll II).
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me Zeugenschutzprogramme oder andere Maßnahmen einzu-
leiten und durchzuführen, und legt in dieser Hinsicht dem
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte nahe, praktische Instrumente zu entwickeln,
die den Zeugenschutz fördern und ihm größere Aufmerksam-
keit verschaffen;

12. legt den Regierungen und den zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen nahe, Ausbildungspro-
gramme zu organisieren und Projekte zu unterstützen, die den
Zweck haben, Angehörige der Streitkräfte, Beamte mit Poli-
zeibefugnissen und Amtsträger der Regierung unter Einbezie-
hung der Geschlechter- und der Kinderrechtsperspektive in
menschen- und humanitärrechtlichen Fragen, die mit ihrer
Tätigkeit zusammenhängen, auszubilden oder aufzuklären,
und appelliert an die internationale Gemeinschaft und ersucht
das Amt des Hohen Kommissars, diesbezügliche Anstren-
gungen zu unterstützen;

13. bekundet ihre Besorgnis über die auf der ganzen
Welt begangenen Tötungen durch Angehörige von Bürger-
wehren, ermutigt die Staaten, die Anstrengungen zur Verhü-
tung und Beendigung solcher Tötungen zu unterstützen, in-
dem sie systematische Untersuchungen des Phänomens
durchführen oder fördern, mit dem Ziel, kontextspezifische
und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, und ersucht das Amt
des Hohen Kommissars und die anderen zuständigen Institu-
tionen der Vereinten Nationen, diese Untersuchungen und die
entsprechenden Folgemaßnahmen auf Antrag zu unterstüt-
zen;

14. nimmt Kenntnis von dem Potenzial der neuen
Technologien in Bezug auf die Verhütung und Untersuchung
außergerichtlicher, summarischer oder willkürlicher Hinrich-
tungen, ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, zu erwä-
gen, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen eine den Re-
gierungen, den Regionalorganisationen, den zuständigen Or-
ganen der Vereinten Nationen, zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen und anderen maßgeblichen Akteuren zur Teilnah-
me offenstehende Expertenanhörung abzuhalten, um zu erör-
tern, welche menschenrechtlichen Anwendungen für die neu-
en Technologien derzeit bestehen oder möglich sind und mit
welchen Risiken und Hindernissen ihr wirksamer Einsatz ver-
bunden ist, und bittet das Amt, dem Menschenrechtsrat in
Form einer Zusammenfassung der Erörterungen über das Er-
gebnis der Anhörung Bericht zu erstatten;

15. nimmt Kenntnis von den Berichten des Sonderbe-
richterstatters an die Generalversammlung298;

16. würdigt die wichtige Rolle, die der Sonderbericht-
erstatter im Hinblick auf die Beseitigung außergerichtlicher,
summarischer oder willkürlicher Hinrichtungen wahrnimmt,
und legt dem Sonderberichterstatter nahe, auch weiterhin im
Rahmen seines Mandats von allen Betroffenen Informationen
zu sammeln, auf ihm zugeleitete verlässliche Informationen
wirksam zu reagieren, Folgemaßnahmen zu Mitteilungen und
zu Länderbesuchen zu ergreifen sowie die Auffassungen und

Stellungnahmen der Regierungen einzuholen und gegebenen-
falls in seine Berichte aufzunehmen;

17. erkennt die wichtige Rolle an, die der Sonderbe-
richterstatter bei der Ermittlung von Fällen spielt, in denen
außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrich-
tungen Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit oder Kriegsverbrechen darstellen könnten, und legt dem
Sonderberichterstatter eindringlich nahe, mit der Hohen
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte
und gegebenenfalls mit dem Sonderberater des Generalsekre-
tärs für die Verhütung von Völkermord bei der Behandlung
von Situationen außergerichtlicher, summarischer oder will-
kürlicher Hinrichtungen, die besonderen Anlass zur Besorg-
nis geben oder bei denen durch frühzeitige Maßnahmen
Schlimmeres verhindert werden könnte, zusammenzuarbei-
ten;

18. begrüßt die Zusammenarbeit, die sich zwischen
dem Sonderberichterstatter und anderen Mechanismen und
Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte entwickelt hat, und ermutigt den Sonderbericht-
erstatter, seine diesbezüglichen Bemühungen fortzusetzen;

19. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen, die
dies nicht getan haben, nachdrücklich auf, mit dem Sonderbe-
richterstatter zusammenzuarbeiten, damit er sein Mandat
wirksam wahrnehmen kann, namentlich indem sie seine An-
träge, ihren Ländern einen Besuch abzustatten, positiv und
rasch beantworten, eingedenk dessen, dass Länderbesuche ei-
nes der wesentlichen Instrumente für die Erfüllung des Man-
dats des Sonderberichterstatters sind, und indem sie die Mit-
teilungen und sonstigen Ersuchen, die ihnen der Sonderbe-
richterstatter übermittelt, rechtzeitig beantworten;

20. dankt denjenigen Staaten, die den Sonderbericht-
erstatter empfangen haben, bittet sie, seine Empfehlungen
gründlich zu prüfen und ihn über die daraufhin ergriffenen
Maßnahmen zu informieren, und ersucht die übrigen Staaten
um eine ähnliche Zusammenarbeit;

21. ersucht den Generalsekretär erneut, in Fällen, in
denen die in den Artikeln 6, 9, 14 und 15 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte vorgesehenen
rechtlichen Mindestgarantien offenbar nicht eingehalten wer-
den, auch weiterhin sein Möglichstes zu tun;

22. ersucht den Generalsekretär, den Sonderberichter-
statter ausreichend mit Personal sowie Finanz- und Sachmit-
teln auszustatten, damit er sein Mandat wirksam wahrnehmen
kann, so auch durch Länderbesuche;

23. ersucht den Generalsekretär außerdem, in enger
Zusammenarbeit mit der Hohen Kommissarin und im Ein-
klang mit dem von der Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 48/141 vom 20. Dezember 1993 festgelegten Mandat des
Hohen Kommissars auch weiterhin dafür zu sorgen, dass die
Missionen der Vereinten Nationen, wo dies angezeigt ist,
auch über Personal verfügen, das auf menschen- und humani-
tärrechtliche Fragen spezialisiert ist, damit auf schwere Men-
schenrechtsverletzungen wie außergerichtliche, summarische
oder willkürliche Hinrichtungen eingegangen werden kann;

298 Siehe A/64/187 und A/65/321.
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24. ersucht den Sonderberichterstatter, der General-
versammlung auf ihrer sechsundsechzigsten und siebenund-
sechzigsten Tagung einen Bericht über die weltweite Situa-
tion in Bezug auf außergerichtliche, summarische oder will-
kürliche Hinrichtungen sowie seine Empfehlungen betreffend
wirksamere Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Phänomens
vorzulegen;

25. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
siebenundsechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 65/209

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135)299.

65/209. Internationales Übereinkommen zum Schutz 
aller Personen vor dem Verschwindenlassen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 61/177 vom 20. De-
zember 2006, mit der sie das Internationale Übereinkommen
zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen ver-
abschiedete und zur Unterzeichnung, zur Ratifikation und
zum Beitritt auflegte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/133 vom 18. De-
zember 1992, mit der sie die Erklärung über den Schutz aller
Personen vor dem Verschwindenlassen als einen Grundsatz-
katalog für alle Staaten verabschiedete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 64/167 vom
18. Dezember 2009 und die einschlägigen Resolutionen des
Menschenrechtsrats, namentlich die Resolution 14/10 vom
18. Juni 2010300, in der der Rat von dem Bericht der Arbeits-
gruppe zur Frage des Verschwindenlassens von Personen301

und von den darin enthaltenen Empfehlungen Kenntnis nahm,

insbesondere höchst besorgt über die Zunahme des Ver-
schwindenlassens von Personen in verschiedenen Regionen
der Welt, einschließlich Festnahmen, Entzugs der Freiheit und
Entführungen, wenn diese Teil eines Verschwindenlassens
sind oder diesem gleichkommen, sowie über die wachsende
Zahl von Berichten über die Drangsalierung, Misshandlung
und Einschüchterung von Zeugen des Verschwindenlassens
oder von Angehörigen verschwundener Personen,

daran erinnernd, dass in dem Übereinkommen darge-
legt wird, dass jedes Opfer das Recht hat, die Wahrheit über
die Umstände des Verschwindenlassens, den Verlauf und die
Ergebnisse der Untersuchung und das Schicksal der ver-
schwundenen Person zu erfahren, und dass die Vertragsstaa-
ten verpflichtet sind, die zu diesem Zweck geeigneten Maß-
nahmen zu ergreifen,

in der Erkenntnis, dass in dem Übereinkommen das Ver-
schwindenlassen von Personen unter bestimmten Umständen
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt wird,

sowie in der Erkenntnis, welche wertvolle Arbeit das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz dabei leistet, die Ein-
haltung des humanitären Völkerrechts auf diesem Gebiet zu
fördern,

anerkennend, dass das Inkrafttreten des Übereinkom-
mens und seine Durchführung ein bedeutsamer Beitrag zur
Beendigung der Straflosigkeit und zur Förderung und zum
Schutz aller Menschenrechte für alle sein wird,

es begrüßend, dass in den vergangenen Jahren in vielen
Ländern der Welt der 30. August als Internationaler Tag der
Opfer des Verschwindenlassens begangen wurde,

1. begrüßt die Verabschiedung des Internationalen
Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Ver-
schwindenlassen302;

2. begrüßt es außerdem, dass das Übereinkommen
von siebenundachtzig Staaten unterzeichnet wurde und dass
einundzwanzig es ratifiziert haben beziehungsweise ihm bei-
getreten sind, sodass es am 23. Dezember 2010 in Kraft treten
kann, und fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen
noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben beziehungswei-
se ihm noch nicht beigetreten sind, auf, dies mit Vorrang zu
erwägen und die in den Artikeln 31 und 32 des Übereinkom-
mens vorgesehene Option betreffend den Ausschuss über das
Verschwindenlassen zu erwägen;

3. begrüßt ferner den Bericht des Generalsekretärs303;

4. beschließt, den 30. August zum Internationalen
Tag der Opfer des Verschwindenlassens zu erklären und ihn
ab 2011 zu begehen, und fordert die Mitgliedstaaten, das Sys-
tem der Vereinten Nationen und die anderen internationalen

299 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Belgien, Benin, Bolivien (Plurinationa-
ler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa
Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich,
Gabun, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras,
Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kamerun, Kana-
da, Kap Verde, Kasachstan, Komoren, Kroatien, Kuba, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Marokko, Me-
xiko, Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Polen, Portugal, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Swasiland,
Togo, Tschechische Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland und Zypern.
300 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 53 und Korrigendum (A/65/53 und Corr.1), Kap. III,
Abschn. A.
301 A/HRC/13/31 und Corr.1.

302 Resolution 61/177, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 2009 II S. 932.
303 A/65/257.




